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Information der DSV Leistungssport GmbH, Sportart Skilanglauf zu den Non-Fluor-

Bestimmungen für die Saison 2023/24 

 

Seit rund drei Jahren wird öffentlich über das Verbot von Fluor in Skiwachsen geredet. Die 

Einführung wurde aber wegen unzuverlässiger Kontroll- und Messmethoden immer wieder 

verschoben. Nun ist es ab dieser Saison so weit: Die FIS und die IBU will das Verbot von Fluor-

Wachs konsequent durchsetzen. 

 

Das Fluor-Wachse verboten werden, erachten wir als einen wichtigen und richtigen Schritt, um den 

gesamten Schneesport nachhaltiger werden zu lassen. Gleichzeitig haben in den vergangenen 

Wochen unsere Bedenken nicht abgenommen, dass im Zuge des Fluor-Verbots ein fairer Ablauf der 

verschiedenen Wettkämpfe insbesondere auf nationaler Stufe mit den aktuellen Testmöglichkeiten 

stark gefährdet oder gar unmöglich wird. 

 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns für folgende Regelung entschieden: 

 

DSV Regelung der Sportart Skilanglauf für die Saison 2023/24  

 

1. Für alle FIS Wettkämpfe gelten die Non Fluor-Bestimmungen der FIS und IBU. 

2. Bei allen Rennen im Rahmen der Deutschen Meisterschaft sowie des Deutschlandpokals, 

und beim ersten DSC in Oberhof wird Einheitswachs verwendet 

 

Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise im zweiten und dritten DSC sowie bei allen regionalen 

Wettkämpfen das komplette Fluor-Verbot noch nicht eingeführt wird und dementsprechend die im 
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Verkauf verfügbaren Wachsprodukte eingesetzt werden dürfen. Hierbei gelten die rechtlichen 

Vorschriften der EG-Verordnung 1907/2006 als klare gesetzliche Vorgabe. 

 

Weitere Informationen über die Reglung zur Umsetzung des Einheitswachs folgen in den nächsten 

Wochen. Wir möchten uns bereits jetzt für die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung bedanken 

und freuen uns auf eine erfolgreiche und faire Saison! 

 

 

Sportliche Grüße  

 

 

Andreas Schlütter      Bernd Raupach 

Sportdirektor Skilanglauf     Cheftrainer Nachwuchs 


